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Vorbemerkungen / Förderimpulse / Infos zur Lesbarkeit

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Förderprogramme bzw. Ideen sind eine Auswahl unserer Recherchetätigkeit von
potentiellen Möglichkeiten und sind als erste Impulse für passende Förderungen zu verstehen. Ein persönliches
Beratungsgespräch können und sollen sie selbstverständlich nicht ersetzen. Zur besseren Lesbarkeit stellen wir die
wesentlichen Merkmale kompakt und übersichtlich zusammen. Für weiterführende Informationen fügen wir jeweils Links zu
den Programmrichtlinien ein.

Die Veränderungen durch die neue Förderperiode ab 2022 werden eine dynamische Entwicklung im Bereich der einzelnen
Förderprogramme erzeugen. Insofern ist diese Aufstellung ebenso als Momentaufnahme zu verstehen.

Die detaillierte Abstimmung mit den jeweiligen Projektträgern bzw. Förderstellen ist in der Folge notwendig, um im Verlauf
der Auswahl von Förderungen einen Prozess der Passgenauigkeit zu erzeugen. Insofern kann diese Zusammenstellung auch
als Inhaltsverzeichnis für eine gemeinsame Arbeitsebene verstanden werden.

Bei den landkreiseigenen Förderprogrammen ist der Vorhabenbeginn nach der „grundsätzlichen
Förderfähigkeitsbescheinigung“ und bei überregionalen Programmen in der Regel nach der Bewilligung möglich. Insofern
sind die jeweiligen Richtlinien besonders zu beachten.

Wir verstehen die Unterstützung für Ihr Unternehmen als Prozess und nicht als Projekt - Ergänzungen und Veränderungen
aktualisieren wir - sofern Sie es wünschen - in passenden Abständen während unserer Begleitung.
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Anmerkungen zum KMU-Status
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KMU-Definition der Europäischen Kommission

Wichtig für die grundsätzliche Förderberechtigung bei einigen Förderprogrammen ist die Klarstellung des KMU-Status Ihres
Unternehmens. Der geraffte Wortlaut:

• Grundlage der Einordnung eines Unternehmens als KMU ist die von der EU-Kommission angenommene
Empfehlung 2003/361/EG, die seit dem 1. Januar 2005 gilt. Mit der Neuregelung wurde bei den relevanten Umsatz-
und Bilanzwerten die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt.

• Insbesondere KMU, die Teil einer größeren Unternehmensstruktur sind, können sich anders als echte KMU auf eine
stärkere wirtschaftliche Position stützen und sollen nach dem Willen der Kommission nicht von
Unterstützungsmaßnahmen für KMU profitieren.

• Ausschlaggebend für eine Bewertung eines KMU sind daher nicht mehr allein die reinen Kenndaten, sondern auch die
Unternehmensstruktur. Ob ein Unternehmen als KMU anerkannt werden kann, lässt sich daher nur eingeschränkt
schematisch bestimmen.

• Grundlegend sind die folgenden Kenndaten des EU-Rahmens. Danach sind Mikro-, kleine und mittelgroße Unternehmen
anhand folgender Kenndaten zu bestimmen:

• Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte sind die Verflechtungen mit anderen
Unternehmen zu berücksichtigen. Die Kommission hat dazu einen Benutzerleitfaden veröffentlicht.
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Themenkomplex Investition
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Für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung sind zielgerichtete
Investitionen notwendig. In bestimmten Kontexten wie zum
Beispiel bei Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen mit dem
Ziel der Arbeitsplatzschaffung erfahren insbesondere KMU Unter-
stützung in Form von öffentlicher Förderung.
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Niedersachsen Invest GRW

Zielgruppe / Förderberechtigte (Auszug):

• Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Haupterwerb, die wirtschaftlich und dauerhaft 

am Markt als Unternehmen tätig sind und

• die Realisierung eines Investitionsvorhabens in Niedersachsen planen

• in der zu fördernden Betriebsstätte eine Tätigkeit gemäß Anhang 4.1 und Anhang 4.2 

durchführen. 

• Hinweise für das Beherbergungsgewerbe

• Für Investitionsvorhaben im Beherbergungsgewerbe gelten zusätzlich die Regelungen der 

Anlage 2 der Richtlinie

Kurzbeschreibung :

• Förderung von Investitionsvorhaben

Fördergegenstand: 

• Gefördert werden Investitionen in materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter des

Anlagevermögens, die zur Schaffung und Sicherung von Dauerarbeitsplätzen beitragen.

Fördersätze & Förderhöhen:

• Nicht rückzahlbarer Zuschuss bis maximal 65 % (abhängig u. a. von der Maßnahmeart und 

beihilferechtlichen Grundlage)

• Die Förderhöhe richtet sich nach der Größe des Unternehmens und dem Investitionsort. Die 

genauen Fördersätze sind in der Richtlinie aufgeführt.

Besonderheiten & Bedingungen:

• Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss.

• Die Förderung ist an die Schaffung und Sicherung von Dauerarbeitsplätzen gebunden.

• Die Förderung ist an bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft, die in der

Richtlinie detailliert aufgeführt sind.
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Förderstelle:

NBank

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

NBank Niedersachsen Invest GRW

Kurzbeschreibung Programm:

Investitionsförderung für KMU

Produktinformation und hilfreiche 

Downloads:

Produktinformation Niedersachsen Invest

GRW

Richtlinie Niedersachsen Invest GRW

Fördergebietskarte 2022- 2027

KMU-Prüfschema FP 2021- 2027

Direkt zum Antrag:

Laufende Antragstellung über das 

Kundenportal

Kundenportal NBank
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Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft -

Betriebliche 
Ressourceneffizienz

Zielgruppe / Förderberechtigte (Auszug):

• Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (landwirtschaftliche 
Betriebe sind ausgeschlossen)

• Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Kurzbeschreibung : 

• Diese Förderung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der 
gewerblichen Wirtschaft dabei, Investitionen in Material- und Ressourceneffiziente 
Maschinen und Anlagen sowie in Investitionen zur Neugestaltung von Produkten 
und Produktionsketten zu tätigen. Die Vorhaben dienen der Steigerung der 
Ressourceneffizienz. Auch universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen werden in Zusammenarbeit mit KMU bei der Konzeption 
und Durchführung von Studien und Ideenwettbewerben gefördert.

Fördergegenstand: 

• Betriebliche Investitionen in Maschinen und Anlagen zum effizienten Material- und
Ressourceneinsatz (2.1.1 und 2.1.2 der Richtlinie)

• Betriebliche Investitionen zur Neugestaltung von Produkten und Produktionsketten

• Konzeption und Durchführung von Studien und Ideenwettbewerben (2.1.3 der
Richtlinie).

• Förderhöhe ist abhängig u. a. von der Maßnahmeart und beihilferechtlichen
Grundlage

Fördersätze & Förderhöhen:

• Nicht rückzahlbarer Zuschuss von maximal 80 %

• Gefördert werden Investitionen in Material- und Ressourceneffiziente Maschinen 
und Anlagen sowie in Investitionen zur Neugestaltung von Produkten und 
Produktionsketten

• universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden in 
Zusammenarbeit mit KMU bei der Konzeption und Durchführung von Studien und 
Ideenwettbewerben gefördert

Besonderheiten & Bedingungen:

• Die Maschinen und Anlagen befinden sich im Eigentum des Antragstellenden

• Die Betriebsstätte befindet sich in Niedersachsen

• Eine CO2-Einsparung im Rahmen der in diesem Programm vorgegebenen
Definition wird nachweißlich erzielt (Expertise eines Sachverständigen. Hier geht
es zu der Liste der Beratungsunternehmen)

• Die Finanzierung ist trotz Ausgabenerstattungsprinzip gesichert
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Förderstelle:

NBank

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover 

NBank Betriebliche Ressourceneffizienz

Kurzbeschreibung Programm:

Förderung für Investitionen in 

ressourceneffiziente Maschinen, Anlagen 

und Produktneugestaltungen

Produktinformation und hilfreiche 

Downloads:

Produktinformation Ressourceneffizienz 

und Kreislaufwirtschaft

Richtlinie Ressourceneffizienz und 

Kreislaufwirtschaft

FAQ- Betriebliche Ressourceneffizienz

Direkt zum Antrag:

Laufende Antragstellung über das 

Kundenportal

Kundenportal NBank
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Unternehmensberatung

Förderstelle:

BAFA 

Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 

www.bafa.de

Kurzbeschreibung Programm:

Förderung unternehmerischen Know-
Hows

Programmrichtlinie:

Unternehmensberatung BAFA

Richtlinie ist gültig bis 31.12.2022

Direkt zum Antrag:

Laufende Antragstellung über sog. 
„Leitstellen“ ist bei der BAFA möglich, sh. 
Link oben.

Zielgruppe / Förderberechtigte (Auszug):

• Jungunternehmen: Junge Unternehmen, die nicht länger als 2 Jahre am Markt
sind.

• Bestandsunternehmen: Unternehmen ab dem 3. Jahr nach der Gründung

• Unternehmen in Schwierigkeiten: unabhängig vom Unternehmensalter

Kurzbeschreibung:

• allgemeine Beratung zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und
organisatorischen Fragen der Unternehmensführung

• spezielle Beratungen, u.a. Fachkräftegewinnung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz

Fördersätze & Förderhöhen:

• junge Unternehmen bis 2. Jahr am Markt

– Bemessungsgrundlage 4.000 EUR

– Fördersatz 50%

– max. Zuschuss 2.000 EUR

• Bestandsunternehmen ab 3. Jahr nach der Gründung

– Bemessungsgrundlage 3.000 EUR

– Fördersatz 50%

– max. Zuschuss 1.500 EUR

• Unternehmen in Schwierigkeiten

– Bemessungsgrundlage 3.000 EUR

– Fördersatz 90%

– max. Zuschuss 2.700 EUR

Besonderheiten & Bedingungen:

• Vor der Antragstellung muss ein kostenloses Informationsgespräch mit einem
regionalen Ansprechpartner über die Zuwendungsvoraussetzungen erfolgen.

• Der/Die Berater:in muss bei der BAFA gelistet sein bzw. kooperieren.

• Eine Antragsstellung ist vor Vorhabenbeginn mit dem jeweiligen Berater
abzustimmen.
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Sonstige Ideen

B2B-Netzwerk

Regis Online = Wirtschaftspartnerbörse für b2b-Kontakte

Webportal für Unternehmensdaten, Standortmarketing und Suche von Wirtschaftspartnern, Werbung in eigener Sache

• Bereich Nordwesten

• kostenfrei 

• werbefrei

• erhöht Webpräsenz und besseres Finden in der Internetsuche

• kompakte Darstellung des eigenen Leistungsportfolios möglich

• Suche nach direkten Wirtschaftspartnern

• unterstützt von den regionalen Wirtschaftsförderungen

• automatische Webpräsenz auf weiteren Webseiten 

• https://regisonline.de/de/
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Begriffserklärungen & hilfreiche Links 

Begriffsabkürzungen:

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

FuE Forschung und Entwicklung

BEG Bundesförderung für effiziente Gebäude

NWG Nichtwohngebäude

EM Einzelmaßnahmen

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie

GRW Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

Hilfreiche Links:

Themenbereich Subvention Subventionsgesetz komplett

§ 264 StGB - Subventionsbetrug

Verordnung de-minimis-Beihilfen Erläuterung De-minimis-Beihilfen

FAQ Projektförderung und KMU-Definition KMU Info und Definitionen

Alle Dokumente und Dateien, die Sie auf diesen Seiten finden, wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir bitten
um Ihr Verständnis, dass wir dennoch für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Darstellungen hinterlegten
Informationen keine Gewähr übernehmen können. Wir übernehmen ferner keine Haftung für die Inhalte von Websites Dritter,
die Sie über Hyperlinks von dieser Ausfertigung aus besuchen können. Hierbei handelt es sich um fremde Websites, die der
Haftung der jeweiligen Betreiber unterliegen und auf deren Gestaltung wir keinen Einfluss haben. Zu dem Zeitpunkt der
Erstellung dieser Übersicht waren keine Verstöße ersichtlich. Diese Hyperlinks sind eine Serviceleistung und bedeuten nicht,
dass wir uns die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen machen.
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Christine Gronemeyer
Geschäftsführerin

gronemeyer@wlo.de
04431 85-354

Andreas Dalinghaus
Fördermittelberater

dalinghaus@wlo.de
04431 85-421

Nadine Reck
Fördermittelberaterin

reck@wlo.de
04431 85-293
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Landkreis Oldenburg mbH

Delmenhorster Straße 6 
27793 Wildeshausen
E-Mail: info@wlo.de

Internet: www.wlo.de
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